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BERATUNG BVD-Ausrottung / Das Testen der Kälber geht
weiter bis Ende 2011. Trotz guter Wirkung des 
Ausrottungsprogramms ist die Schweiz noch nicht
BVD-frei. Wachsamkeit ist nötig. SEITE 21
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Ich übernehme den Betrieb mei-
nes Vaters. Was muss ich im 
Zusammenhang mit den Versi-
cherungen beachten, damit kei-
ne Deckungslücken entstehen?
Muss ich bei der Übernahme so-
fort alle Versicherungen anpas-
sen? 

Eine periodische Überprüfung
der Versicherungen ist grund-
sätzlich empfehlenswert. Unab-
dingbar ist sie indes bei einer
Hofübergabe. Die bestehenden
betrieblichen und privaten Ver-
sicherungen sollten dabei auf
ihre Zweckmässigkeit überprüft
und die nötigen Anpassun-
gen/Änderungen vorgenom-
men werden.

Auf was speziell
zu achten ist

● Kranken- und Unfallversiche-
rung: Bei der Übernahme ändert
sich in vielen Fällen die Er-

werbssituation. Daher sollten
zwei Punkte überprüft werden:
der Unfalleinschluss bei der
Krankenkasse in der Grundver-
sicherung sowie die Kranken-
und Unfalltaggeldversicherun-
gen bei den abtretenden und
übernehmenden Personen. Dies
sollte frühzeitig, am besten vor
der Übernahme gemacht wer-
den.
● Versicherungsschutz bei Inva-
lidität und Todesfall: Der Versi-
cherungsschutz muss korrekt
aufgebaut sein. Deshalb muss
nebst der familiären Situation
auch die betriebliche Situation
inkl. Fremdkapitalbelastung be-
rücksichtigt werden. Eine Hof-
übernahme löst bei den über-
nehmenden Personen in der 
Regel zusätzlichen Versiche-
rungsbedarf aus. Wie bei der
Krankenversicherung sollen 
diese Anpassungen vor der
Übergabe erledigt werden.

● Sach- und Vermögensversi-
cherungen: Um Deckungslücken
zu vermeiden, wie diese etwa
nach einer Hofübergabe entste-
hen, hat der Gesetzgeber vorge-
sorgt. Im Versicherungsvertrags-
gesetz ist seit dem 1. Juli 2009
verankert, dass bei einer Hand-
änderung der Versicherungsver-
trag automatisch und nahtlos
auf den neuen Eigentümer über-
geht. Wenn der neue Eigentü-
mer diesen automatischen
Übergang nicht wünscht, kann
er innerhalb von 30 Tagen nach
der Handänderung schriftlich
vom Versicherungsvertrag
zurücktreten. 

Aufgrund dieses ausseror-
dentlichen Kündigungsrechts ist
die Hofübergabe ein idealer
Zeitpunkt, um unpassende und
langfristig abgeschlossene Ver-
sicherungen anzupassen oder
zu kündigen. Der Vollständigkeit
halber sei erwähnt, dass auch

der Versicherer das Recht hat, in-
nerhalb von 14 Tagen nach
Kenntnis einer Handänderung

den Versicherungsvertrag unter
Einhaltung einer Frist von 30 Ta-
gen zu kündigen. 
● Obligatorische Versicherun-
gen für Arbeitnehmende: Wenn
familienfremde Personen be-
schäftigt werden, müssen diese
gemäss den gesetzlichen Vor-
schriften versichert werden.

Auch hier ist die Hofübernahme
ein idealer Zeitpunkt, um beste-
hende Versicherungsverträge zu
überprüfen und bei Bedarf an-
zupassen.

Eine neutrale Beratung
lohnt sich

Grundsätzlich kann man sa-
gen, dass es auf jeden Fall loh-
nenswert ist, sich vor der Be-
triebsübergabe mit den Versiche-
rungen auseinander zu setzen.
Am besten ist es, eine Beratung
bei den neutralen landwirt-
schaftlichen Versicherungsbera-
tungsstellen zu vereinbaren: Die-
se sind beim kantonalen Bauern-
sekretariat, bei der regionalen
Agrisano-Geschäftsstelle oder
bei den Agro-Treuhand-Stellen
angeschlossen. Ebenso kann
man sich an den Beratungsdienst
von SBV Versicherungen (Tel. 056
462 51 55) wenden. Es lohnt sich!

Nico Peter, SBV Versicherungen

Nico Peter

Hofübergabe – Zeit für eine Versicherungsberatung

R
AT

G
EB

ER

Futterbauer als Wiesenflüsterer
Futterbau / Ein erster Schritt zu einer dauerhaften Wiesenverbesserung ist das Erkennen der Ursachen für die Verschlechterung.

ZÜRICH ■ Schlechte Wiesen
sind offene Bücher. Wer daraus
die Ursachen für die Verschlech-
terung herausliest, hat bereits
den ersten Schritt gemacht, um
sie mit gezielten Massnahmen
wieder in ertragreiche Pflanzen-
bestände zurückzuführen. 

Wegen Zeitdruck, Unacht-
samkeit oder ungünstigen Witte-
rungseinflüssen geschehen bei
der Wiesen- und Weidebewirt-
schaftung häufig Fehler. Wenn
das für die Wiese erträgliche
Mass an beispielsweise Mäuse-
oder Trittschäden, Anzahl Nut-
zungen, Auswinterung oder gar
Bodenverdichtung überschrit-
ten ist, wird der Pflanzenbestand
lückig. Kräuter und schlechte
Gräser nehmen zu und der Fut-
terertrag sinkt. Massnahmen 
zur Wiesenverbesserung werden
nötig. Um «müden» Naturwie-
sen oder -weiden erneut auf die
Sprünge zu helfen, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten. Soll
ein Bestand eine nachhaltige
Verbesserung erfahren, kommt
die Wahl der Massnahme erst am
Schluss. 

Schritt für Schritt 
zur guten Wiese

Zuerst muss man die schlech-
te Wiese genau unter die Lupe
nehmen, das Hauptproblem de-
finieren und herausfinden, wes-
halb es so weit kommen konnte.
Ist die Wiese lückig? Sind die Un-
kräuter oder eine Verfilzung in
der Grasnarbe die Hauptsorge?
Ist das Hauptproblem erkannt,
folgt die Suche nach den Ursa-
chen. Warum habe ich zu wenig
Futtergräser oder Klee und zu
viel Unkräuter oder Filzgräser?
Sind die Lücken durch Aus-
winterung oder Mäuseschäden
entstanden? Ist die praktizierte 
Bewirtschaftungsart und -in-
tensität standortgerecht? Sind
Mähmaschine und Erntegeräte
auf die richtige Höhe einge-
stellt? Werden die guten Futter-

gräser artgerecht genutzt und
gedüngt?

Eine dauerhafte Wiesenver-
besserung lässt sich nur erzielen,
wenn auch die Ursachen der vor-
handenen Wiesenverschlechte-
rung behoben werden. Vielleicht
hat es zum Beispiel Sinn, künftig
die Anzahl der jährlichen Nut-
zungen etwas zu reduzieren oder
die Mäuse zu fangen oder
Mähweide zu betreiben?

Welche Massnahme 
passt am besten?

Die Wahl der Verbesserungs-
massnahmen hängt sowohl vom
Zustand des aktuellen Pflanzen-
bestands als auch vom ange-
strebten, dem Standort ange-
passten Zielbestand ab. In einem

ersten Schritt wird in der Wiese
der Anteil offenen Bodens ge-
schätzt. Beträgt dieser mehr als
die Hälfte der Fläche, führt der
schnellste Weg zur Topwiese ge-
wöhnlich über eine Neuansaat
nach Zerstörung des Altbe-
stands. 

Ist auf der Fläche noch genü-
gend Bewuchs vorhanden, fo-
kussiert man die förderungs-
würdigen Futtergräser. Ist ihr
Anteil im Bestand noch grösser
als 30 Prozent, kann die Wiese
oder Weide mit sanften Mass-
nahmen verbessert werden. 

Der zeitige Pflegeweidegang
im Frühling hilft, den Kräuteran-
teil zu verringern. Die horstbil-
denden Leitgräser der Wiesen
lassen sich durch einen Versa-

mungsaufwuchs nach einer kur-
zen Frühlingsweide vermehren.
Es gilt dabei zu beachten, dass
der Versamungsaufwuchs nicht
gemästet und erst in der Samen-
reife der Futtergräser als Boden-
heu geerntet wird. 

Sind zu viele samenbildende
Unkräuter oder Ungräser im Be-
stand, ist eine Übersaat der Ver-
samung vorzuziehen. Die rasen-
bildenden Hauptgräser der Wei-
den sollen hingegen bei der Aus-
läuferbildung unterstützt wer-
den. Dies geschieht durch einen
angemessenen Weidedruck und
eine angepasste Ruhezeit. In
übernutzten Rasen werden gute
Futterpflanzen nämlich «ausge-
beutet» und in unternutzten
Standweiden verringert sich de-

ren regenerierende Ausläuferbil-
dung. Wenn im Pflanzenbestand
Problemunkräuter auftreten,
müssen diese gezielt bekämpft
werden. 

Übersaat 
oder Neuansaat?

Sind in der Wiese oder Weide
weniger als 30 Prozent gute Fut-
tergräser vorhanden, braucht es
auf jeden Fall fremdes Saatgut.
Eine Übersaat kommt in Frage,
wenn die Bedingungen dafür
günstig sind (genügend Nieder-
schläge in Aussicht, erdige Ober-
fläche, keine Verfilzung oder Ein-
saat von Raigräsern) und noch
mindestens 15 Prozent gute Fut-
tergräser im Bestand sind. An-
dernfalls ist eine Neuansaat

nach Umbruch oder Abspritzen
(bewilligungspflichtig) des Alt-
bestands vorzuziehen. 

Für Über- oder Neuansaaten
empfiehlt sich eine zum Stand-
ort und zur Bewirtschaftung
passende Samenmischung mit
AGFF-Gütezeichen. Das Güte-
zeichen garantiert schnell auf-
laufende konkurrenzkräftige
Sorten, eine hohe Saatgutrein-
heit sowie ertrag- und gehaltrei-
che Futterpflanzen. 
Cornel Johannes Stutz,
Agroscope Reckenholz-Tänikon

[www] Weitere Informationen finden
Sie im neu überarbeiteten AGFF-Merk-
blatt Nr. 5 «Wiesenverbesserung im
mittelintensiven und intensiven Futter-
bau». Bezug: www.agff.ch

Gute Wiesen und
Weiden liefern viel

gehaltreiches
Futter. Mit einer

überdachten
Bewirtschaftung

und gezielten
Massnahmen 

werden «müde» 
Matten wieder

munter. 
(Bild Rafael Gago, AGFF)

Neue IBR-Fälle
im Jura

Mitte März 2010 sind im Kanton
Jura zwei Tiere in zwei Rinder-
haltungen positiv auf IBR getes-
tet worden. Die zwei Fälle wur-
den im Rahmen eines Über-
wachungsprogramms entdeckt;
die Tiere zeigten keine Krank-
heitssymptome. Die Krankheit
scheint nicht aktiv zu sein und
sich nicht weiterzuverbreiten.
Die Ansteckung der Tiere dürfte
mehrere Jahre zurückliegen. 
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Schmetterlinge: Viele
Arten sind bedroht

In Europa verlieren Schmetter-
linge und Falter immer mehr an
Lebensraum und sind deshalb
gefährdet. Darauf verweist die
Weltnaturschutzunion (IUCN)
in einer am 16. März im schwei-
zerischen Gland veröffentlich-
ten Studie. lid
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